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Der Antrag muss von dem/der gesetzlichen Vertreter/in 
gestellt werden. Bei der Antragstellung muss das Kind (ab 
der Geburt) zum Passamt mitgebracht werden, damit die 
Identität eindeutig festgestellt werden kann. Die Unterschrift 
am Antragsformular im Scanfeld wird – abhängig vom Alter 
– vom Kind selbst oder von anderen Personen geleistet. 
Ist es dem Kind nicht möglich, selbst zu unterschreiben, 
ist im Scanfeld der Name in Blockbuchstaben einzutragen. 
Bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres ist die Ausstellung 
eines Kinderreisepasses bei normaler Zustellung gebüh-
renfrei. Weitere Informationen (z.B. zu den Kosten) unter 
www.help.gv.at. 

Wichtige 
hinweise!

Meldung bei der Sozialversicherung

zuständiges amt

Wenn der Vater auf der Geburtsurkunde vermerkt ist, 
haben beide Eltern die Geburt des Kindes bei ihrer 
Krankenkasse zu melden (Kopie der Geburtsurkunde 
übermitteln). Diese Meldung sollte rasch nach der 
Geburt erfolgen. Das Kind bekommt dann eine e-card
zugeschickt.

Krankenversicherungsträger;
Näheres auch unter www.sozialversicherung.at

Wichtige 
hinweise!

Ein ehelich geborenes Kind erwirbt die österreichische 
Staatsbürgerschaft ab dem Zeitpunkt der Geburt, auch 
wenn nur ein Elternteil österreichische/r Staatsbürger/in 
ist. Ein unehelich geborenes Kind erwirbt die österreichische 
Staatsbürgerschaft, wenn die Mutter Österreicherin ist. 

Kinderreisepass

zuständiges amt

Mitzubringende 
unterlagen

Wien

Bundesländer

• amtlicher Lichtbildausweis des Antragstellers oder 
 der Antragstellerin (in der Regel Vater oder Mutter) 
• Geburtsurkunde des Kindes 
• Staatsbürgerschaftsnachweis des Kindes 
• ein Passbild vom Kind (Hochformat ca. 35 x 45 mm) 

nach den Passbildkriterien für Ausweisbilder 
• Nachweis der Vertretungsbefugnis des Antragstellers/der 

Antragstellerin: 
 Heiratsurkunde des Antragstellers oder 
 der Antragstellerin oder 
 Obsorgebeschluss mit Rechtskraftbestätigung oder 
 Nachweis über die pflegschaftsgerichtlich genehmig-

te Vereinbarung mit Rechtskraftbestätigung oder 
 Vergleich über die gemeinsame Obsorge oder 
 Obsorgeentscheidung einer ausländischen Behörde 

oder 
 Pflegebewilligung des Jugendwohlfahrtsträgers 

zur Pflege und Erziehung des Pflegekindes 
 schriftliche Zustimmung des obsorgeberechtigten 

Elternteils (nach einer Scheidung) oder bei 
unehelichen Minderjährigen der leiblichen Mutter 

• eventuell Reisepass/Reisepässe des gesetzlichen 
Vertreters oder der gesetzlichen Vertreterin, wenn das 
Kind mit eingetragen war 

Magistratisches Bezirksamt

Bezirkshauptmannschaften bzw. in Leoben und 
Schwechat: Gemeinde; Städte: Magistrat

Seit 15. Juni 2009 für auslandsreisen zwingend erforderlich! 
Eine Miteintragung in den elterlichen Reisepass ist nicht mehr möglich!

Wichtige 
hinweise!
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Kinderbetreuungsgeld

zuständiges amt

Gebietskranken-
kasse

• Wien: 1070 Wien, Andreasgasse 3
 Tel.: +43-(0)1-60122-14070
• Bundesländer: jeweilige Bezirksstelle

Mitzubringende 
unterlagen

Der Krankenversicherungsträger, bei dem der antragstel-
lende Elternteil versichert ist oder zuletzt versichert war. 
Bei Müttern, die Wochengeld beziehen: die Wochengeld 
auszahlende Krankenkasse

• Antragsformular (erhältlich auch unter www.bmwfj.gv.at)
• Geburtsurkunde
• Bestätigung über Bezug der Familienbeihilfe
• Meldebestätigung des antragstellenden Elternteils
• Meldebestätigung des anderen Elternteils
• Meldebestätigung des Kindes
• Nichtösterreichische Staatsbürger/innen zusätzlich: 

Nachweis über den rechtmäßigen Aufenthalt des 
 antragstellenden Elternteils und des Kindes in Österreich 

(NAG-Karte/Anmeldebestätigung für EU-Bürger/innen)
• Anerkannte Konventionsflüchtlinge zusätzlich: Bescheid 

über die Zuerkennung des Flüchtlingsstatus des 
 antragstellenden Elternteils und des Kindes

Unter bestimmten Voraussetzungen kann gemeinsam 
mit dem Kinderbetreuungsgeld eine Beihilfe zum Kinder-
betreuungsgeld oder ein Mehrlingszuschlag beantragt 
werden. Details hierzu auf Seite 16 dieser Broschüre.

Wichtige 
hinweise!

Familienbeihilfe

zuständiges amt

Mitzubringende 
unterlagen

Wohnsitzfinanzamt

• Antragsformular (erhältlich beim Finanzamt oder 
 unter www.bmf.gv.at)
• Geburtsurkunde des Kindes
• Meldebestätigung des Kindes
• Meldebestätigung der Eltern bzw. der Mutter
• eventuell Heiratsurkunde
• Nichtösterreichische Staatsbürger/innen zusätzlich: 

Nachweis über den rechtmäßigen Aufenthalt des 
 antragstellenden Elternteils und des Kindes in Österreich 

(NAG-Karte/Anmeldebestätigung für EU-Bürger/innen)

Vorrangigen Anspruch hat der Elternteil, 
der überwiegend den Haushalt führt.
Der Familienbeihilfenantrag (Beih 1) kann dem Finanzamt 
auch elektronisch über FinanzOnline übermittelt werden.

Wichtige 
hinweise!

Finanzielle leistungen

Wochengeld

zuständiges amt

Mitzubringende unterlagen

Krankenkasse/Bezirksstelle

Unselbstständig 
Beschäftigte
vor der Geburt

Unselbstständig 
Beschäftigte
nach der Geburt

Selbstständig 
Beschäftigte und 
Bäuerinnen

• Bestätigung des Arztes über den Geburtstermin
• Arbeits- und Lohnbestätigung des Dienstgebers bzw.   

Bestätigung des AMS über bezogene Leistungen

• Geburtsbescheinigung (Standesamt)
• Entlassungsschein (Spital)

Informationen über Betriebshilfe- bzw. Wochengeld-
anspruch bei der Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft/der Bauern einholen. 
Im Internet unter esv-sva.sozvers.at bzw. www.svb.at
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sie haben Fragen zum Inhalt dieser Broschüre?

Das Familienservice ist die Informationsstelle des 
Ministeriums zu allen Fragen rund um die Familie.

Das Team berät Sie z.B. zu:
• Kinderbetreuungsgeld
• Karenz
• Familienbeihilfe
• Mehrkindzuschlag
• Freifahrt
• Familienhospizkarenz

Sie erhalten erste Auskünfte bei finanziellen Problemen. Das Familienservice informiert 
über Familienberatungsstellen, bietet psychologische Erstberatungen in Erziehungsfragen 
und bei Problemen in der Partnerschaft und berät in familienrechtlichen Angelegenheiten, 
etwa bei Fragen zum Ehe-, Scheidungs-, Sorge- und Besuchsrecht.

Die Beraterinnen der Servicehotline informieren Sie unbürokratisch und 
kompetent. Sie können kostenlos anrufen und selbstverständlich können Sie 
auch anonym bleiben. Sie erreichen das Familienservice telefonisch zum
nulltarif unter 0800 240 262, Montag bis Donnerstag von 09.00 Uhr bis 15.00 
Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Oder rund um die Uhr per e-Mail: 
familienservice@bmwfj.gv.at

Die Postadresse ist:
Bundesministerium für 
Wirtschaft, Familie und Jugend
Familienservice
Franz-Josefs-Kai 51
1010 Wien

Sie finden unser Serviceangebot auch im Internet auf der Website des 
Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend: www.bmwfj.gv.at 

FaMIlIenseRVICe Des 
FaMIlIenMInIsteRIuMs – 
FüR IhRe FRaGen

sie haben Fragen zum Inhalt dieser Broschüre?

0800 240 262, Montag bis Donnerstag von 09.00 Uhr bis 15.00 

familienservice@bmwfj.gv.at

www.bmwfj.gv.at 

Bundesministerium für 
Wirtschaft, Familie und Jugend
Familienservice
Franz-Josefs-Kai 51
1010 Wien

Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen

zuständiges amt

Mitzubringende 
unterlagen

Krankenversicherungsträger

Ärztliche Bestätigung über die Untersuchungen 
(heraustrennbare Blätter am Ende des Mutter-Kind-Passes)

Kinderbetreuungsgeld-Variante 30 + 6:
Nachweis aller zehn Untersuchungen bis zum 
18. lebensmonat des Kindes 

Kinderbetreuungsgeld-Variante 20 + 4 und 15 + 3:
Nachweis von 9 Untersuchungen bis zum 11. lebensmonat 
des Kindes (Kopie der entsprechenden Nachweise im 
Mutter-Kind-Pass)

Kinderbetreuungsgeld-Varianten 12 + 2:
Nachweis von 9 Untersuchungen bis zum 10. lebensmonat 
des Kindes (Kopie der entsprechenden Nachweise im 
Mutter-Kind-Pass)

Alle zehn vorgeschriebenen Untersuchungen müssen 
im original bis zum 18. lebensmonat des Kindes 
bei der Krankenkasse vorgelegt werden (gilt für alle 
Kinderbetreuungsgeld-Auszahlungsvarianten).

Wichtige 
hinweise!

Ausführliche Hinweise zu den Behördenwegen nach der Geburt eines Kindes finden Sie 
im Internet unter www.help.gv.at.



Bundesministerium für 
Wirtschaft, Familie und Jugend
Familienservice 0800 240 262 

(zum Nulltarif aus ganz Österreich)

www.bmwfj.gv.at


